
1. Mitgliedschaftsbeginn 

Das Mitglied ist zur Nutzung der gewählten Leistungen ab dem 

vereinbarten ersten Zutritt zur Nutzung berechtigt. Der 

technische Vertragsbeginn ist der erste Tag des Folgemonats. 

Für den angebrochenen Monat wird ein anteiliger Beitrag nach 

Kalendertagen fällig. Die Laufzeit und die Kündigungsfrist 

richten sich nach dem technischen Vertragsbeginn. 

 

2. Inhalt des Mitgliedsvertrages 

Der Mitgliedsvertrag berechtigt das Mitglied zur Nutzung der 

nachfolgend aufgeführten Angebote. 

Basis-Tarife 

� Beim Tarif „Training“ die Nutzung der Trainingstherapie an 

zwei Tagen pro Kalenderwoche. 

� Beim Tarif „Kurs“ die Teilnahme an zwei Kursen pro 

Kalenderwoche. 

� Beim Tarif „Training & Kurs“ die Leistungen aus den 

Tarifen „Training“ und „Kurs“ zusammen, wobei die 

Leistungen auf zwei Tage pro Kalenderwoche beschränkt 

bleiben. 

 

Die folgenden Angebote können nur in Kombination mit einem 

Basis-Tarif gewählt werden: 

Service-Ticket 

� ist die Nutzungsberechtigung im Hinblick auf Besuchs- 

bzw. Kursanzahl und Besuchsdauer innerhalb der 

Öffnungszeiten lt. Aushang für das Mitglied 

uneingeschränkt. 

 

Sonstige Leistungen 

Für sonstige Leistungen und Angebote wie z.B. Seminare, 

Massagen, Veranstaltungen etc. ist vom Mitglied ein 

gesondertes und vor der Inanspruchnahme der Leistung zu 

entrichtendes Entgelt zu zahlen. (Die Beträge sind den 

aktuellen Auslagen zu entnehmen). 

 

3. Kündigung 

Die Mitgliedschaft ist von beiden Seiten mit einer Frist von vier 

Wochen zum Ende jedes Kalendermonates kündbar. 

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Erfolgt keine form- 

und fristgerechte Kündigung, verlängert sich die Mitgliedschaft 

um einen weiteren Monat. 

 

4. Hausordnung 

Im gesamten Studiobereich gilt die Hausordnung (Aushang). 

Das Mitglied erkennt diese hiermit an; sie wird 

Vertragsbestandteil. 

 

5. Beitragszahlungen 

Alle Beiträge sind monatlich im Voraus zu zahlen und 

spätestens bis zum dritten Werktag eines jeden Monats fällig. 

Der anteilige Beitrag des angebrochenen Monats wird nach 

Vertragsschluss fällig. 

Die Zahlungen sind per Einzugsermächtigung zu entrichten. 

Gebühren für Zahlungsversäumnisse o.ä. trägt das Mitglied. 

Andere Zahlungsweisen sind möglich, dabei erhöht sich aber 

der jeweilige Betrag aufgrund eines vermehrten 

Verwaltungsaufwandes um 5 Euro. 

 

6. Einmalige Zahlungen 

Es ist eine einmalige Zahlung in Form der Aufnahmepauschale 

zu entrichten, die mit dem ersten Beitrag fällig wird. 

 

7. Auszeiten 

� Auszeiten werden ab einer Mindestdauer von zwei Wochen 

gewährt. Für eine Anerkennung müssen sie vor  

Inanspruchnahme mittels Formblatt schriftlich dokumentiert 

werden. Die Erstattung erfolgt spätestens im Folgemonat 

der Dokumentation. Mündliche Abreden gelten 

ausdrücklich nicht. 

� Durch längere Erkrankung oder ähnliche Härtefälle 

bedingte Auszeiten können auch rückwirkend gewährt 

werden, wenn ein entsprechender Beleg (z.B. ordentliches 

Attest) vorliegt. 

 

8. Beitragsänderungen 

esperanza Ihr Gesundheitszentrum KG ist berechtigt, 

Beitragsanpassungen unter Berücksichtigung der 

Wirtschaftlichkeit und der allgemeinen Marktentwicklung 

vorzunehmen. Diese müssen dem Mitglied mindestens einen 

Monat vor der Anpassung bekannt gegeben werden. 

Die Beiträge enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 

derzeit 19%. Bei Erhöhung der gesetzlichen Mehrwertsteuer ist 

esperanza Ihr Gesundheitszentrum KG berechtigt, unmittelbar 

ab Inkrafttreten eine entsprechende Erhöhung aller Beiträge 

vorzunehmen. 

 

9. Auskunftspflicht 

Das Mitglied wird im eigenen Interesse dazu angehalten, 

Auskunft über „trainingsrelevante“ Erkrankungen an unseren 

Arzt, die Kursleiter und Trainer/innen zu geben. Das Mitglied 

nutzt alle Angebote des Studios auf eigene Gefahr. 

Änderungen der Anschrift oder der Bankverbindung sind dem 

Gesundheitszentrum unverzüglich mitzuteilen. 

 

10. Ausschluss der Haftung 

Für Wertgegenstände, Geld und mitgebrachte Kleidungsstücke 

ist jede Haftung für deren Verlust oder Beschädigung 

ausgeschlossen. 

 

11. Keine Nebenabreden 

Mündliche Nebenabreden zum Vertrag bestehen nicht. 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin. 

 

12. Salvatorische Klausel 

Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so 

berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 


